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Art der baulichen Nutzung § 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB)

GE Gewerbegebiet (§ 8 BauNVO)

Maß der baulichen Nutzung § 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB)

0,8 Grundflächenzahl (§ 16 Abs. 2 Nr. 1 BauNVO)

Baugrenze mit Darstellung der überbaubaren Fläche (§ 23 Abs. 1 u. 3 BauNVO)

Sonstige Planzeichen und nachrichtliche Übernahmen

vorhandene Flurstücksnummern

Grenzstein

Flurstücksgrenzen

Grenze des räumlichen Geltungsbereichs des Bebauungsplanes
( § 9 Abs. 7 BauGB)

Datengrundlage: Geobasisinformationen der Vermessungs- und Katasterverwaltung Rheinland - Pfalz
(Zustimmung vom 15. Oktober 2002)

GE

GRZ
 0,8

H max
10,0 m

Sicherheitsstreifen

Nutzungsschablone
Nutzungsart

GRZ

max. Gebäudehöhe

4
1033

a abweichende Bauweise (§ 22 Abs. 4 BauNVO)
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bearbeitet
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Auftraggeber

Bebauungsplan "Im Mehlpfuhl, 5. Bauabschnitt"

Maßnahme

Planzeichnung

1 : 1000 /ohne Maßstab

Datum Zeichen

Jan. 2026

Auftraggeber

Ortsgemeinde Schönenberg-Kübelberg

Transformatorstation

1. Aufstellungsbeschluss gem. § 2 Abs. 1 BauGB am

2. Bekanntmachung des Aufstellungsbeschlusses gem. § 2 Abs. 1 BauGB am

3. Beschluss über die Annahme und öffentliche Auslegung des Planentwurfes gem. § 3 Abs. 1 BauGB am .

4. Bekanntmachung der öffentlichen Auslegung am .

5. Öffentliche Auslegung gem. § 3 Abs. 2 BauGB vom  bis

6. Beteiligung der berührten Träger öffentlicher Belange gem. § 4 Abs. 1 BauGB mit Schreiben vom  mit Frist bis

7. Beschlussfassung über die Stellungnahme der Träger öffentlicher Belange sowie der Anregungen, die
während der öffentlichen Auslegung vorgebracht wurden (§ 1 Abs. 6 i. V. m. § 3 Abs. 1 sowie § 4 Abs. 1 BauGB)
am

8. Bekanntmachung der öffentlichen Auslegung gem. § 3 Abs. 2 BauGB am

9. Öffentliche Auslegung gem. § 3 Abs. 2 BauGB vom  bis

10. Beteiligung der berührten Träger öffentlicher Belange gem. § 4 Abs. 2 BauGB mit Schreiben vom  mit Frist
vom  bis

11. Beschlussfassung über die Stellungnahme der Träger öffentlicher Belange sowie der Anregungen, die
während der öffentlichen Auslegung vorgebracht wurden (§ 1 Abs. 6 i. V. m. § 3 Abs. 2 sowie § 4 Abs. 2 BauGB)
am

12. Satzungsbeschluss gem. § 10 Abs. 1 BauGB am

13. Ausfertigungsvermerk

Das Verfahren zur Aufstellung dieser Satzung ist abgeschlossen. Die Satzung stimmt mit den Beschlüssen des
Ortsgemeiderates überein.

   Schönenberg-Kübelberg, den ................................

    .............................................................
   Thomas Wolf, Ortsbürgermeister

14. Ortsübliche Bekanntmachung des Satzungsbeschlusses gem. § 10 Abs. 3 BauGB am

Mit der Bekanntmachung ist der Bebauungsplan in Kraft getreten (§ 10 Abs. 3 Satz 4 BauGB). In der
Bekanntmachung wurde darauf hingewiesen, wo die Änderung auf Dauer während der Dienststunden von
jedermann eingesehen werden kann. Gleichzeitig ist auf die Geltendmachung der Verletzung von Verfahrens-
und Formvorschriften und von Mängel der Abwägung sowie die Rechtsfolgen gem. § 215 Abs. 2 BauGB und auf
die Vorschriften des § 44 Abs. 3 Satz 1 und 2 sowie des Absatzes 4 BauGB über die Fälligkeit und Entstehung
von Entschädigungsansprüchen (§ 44 Abs. 5 BauGB) hingewiesen worden.

   Schönenberg-Kübelberg, den ................................

    .............................................................
   Thomas Wolf, Ortsbürgermeister
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GFZ

2,4 Geschossflächenzahl (§ 16 Abs. 2 Nr. 2 BauNVO)

Nutzungsgrenze

Verkehrsflächen ( § 9 Abs. 1 Nr. 11 BauGB)

Straßenverkehrsfläche

Straßenbegrenzungslinie

Pfalzwerke 20-KV Leitung

Umspannpunkt

Flächen für Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur
Entwicklung von Natur und Landschaft
(§ 9 Abs. 1 Nr. 20 und 25 BauGB)

Bindungen für Bepflanzungen und für die Erhaltung von Bäumen,
Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen  (§ 9 Abs. 1 Nr. 25b
BauGB)
zu pflanzender Baum
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Umgrenzung von Flächen für Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege
und zur Entwicklung von Natur und Landschaft (§ 5 Abs. 2 Nr. 10
und Abs. 4, § 9 Abs. 1 Nr. 20 und Abs. 6 BauGB)

Denkmal - Bunkeranlagen Westwall

Maßnahmen zum Naturschutz

Funkmast

Kompensationsfläche

Datengrundlage: Geobasisinformationen der Vermessungs- und Katasterverwaltung Rheinland - Pfalz
(Zustimmung vom 15. Oktober 2002) ohne Maßstab

Datengrundlage: Geobasisinformationen der Vermessungs- und Katasterverwaltung Rheinland - Pfalz
(Zustimmung vom 15. Oktober 2002) ohne Maßstab
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